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Verordnung
zur Durchführung des Pfl egeberufegesetzes

in Nordrhein-Westfalen
(Durchführungsverordnung Pfl egeberufegesetz – 

DVO-Pfl BG NRW)
Vom 19. September 2019

Auf Grund des § 4 Nummer 2, 3, 5, 7 bis 9 des Landes-
ausführungsgesetzes Pfl egeberufe vom 18. Dezember 
2018 (GV. NRW. S.  767) verordnet das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales nach Anhörung des für 
Pfl egeberufe zuständigen Ausschusses des Landtags:

§ 1
Geeignetheit von Einrichtungen 

zur Durchführung der praktischen Ausbildung

(1) Für den Bereich der pädiatrischen Versorgung sind 
Einrichtungen nach § 7 Absatz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 5 des Pfl egeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S.  2581) zur Durchführung von Teilen der praktischen 
Ausbildung geeignet, wenn sie Ausbildungsinhalte und 
Kompetenzen nach den Anlagen 2 und 3 der Pfl egeberu-
fe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 2. Okto-
ber 2018 (BGBl.  I S.  1572) vermitteln. Hierzu kommen 
neben den Einrichtungen der akuten pädiatrischen 
 Versorgung wie pädiatrischen Krankenhäusern und päd-
iatrischen Krankenhausabteilungen und -stationen ins-
besondere die folgenden Einrichtungen und Dienste im 
Bereich der Kuration, Prävention und Gesundheitsförde-
rung von Kindern und Jugendlichen in Betracht, sofern 
sie die in Satz 1 genannten Voraussetzungen erfüllen:

1.  weitere Krankenhausabteilungen und -stationen,

2.  Geburtshilfeeinrichtungen und Wochenstationen,

3.  Praxen der kinderärztlichen Versorgung,

4.  ambulante Kinderkrankenpfl egedienste, 

5.  ambulante und stationäre Pfl egeeinrichtungen für be-
atmungspfl ichtige Kinder und Jugendliche,

6.  ambulante und stationäre Einrichtungen der Ein-
gliederungs- und Behindertenhilfe für Kinder und Ju-
gendliche mit Pfl egebedarf,

7.  Einrichtungen für pfl egebedürftige Kinder und Ju-
gendliche,

8.  ambulante und stationäre Rehabilitationseinrichtun-
gen mit Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie

9.  integrative Kindergärten und integrative Kinderta-
gesstätten, in denen Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen oder Erkrankungen eine pfl egerische 
Versorgung benötigen.

(2) Für den Bereich der allgemein-, geronto-, kinder- 
oder jugendpsychiatrischen Versorgung sind Einrichtun-
gen nach §  7 Absatz  2 in Verbindung mit Absatz  5 des 
Pfl egeberufegesetzes zur Durchführung von Teilen der 
praktischen Ausbildung geeignet, wenn sie Ausbildungs-
inhalte und Kompetenzen nach der Anlage 2 der Pfl ege-
berufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vermit-
teln. Hierzu kommen insbesondere die folgenden Ein-
richtungen in Betracht, sofern sie die in Satz  1 
genannten Voraussetzungen erfüllen:

1.  psychiatrische Kliniken, 

2.  gerontopsychiatrische Einrichtungen oder entspre-
chende Teilbereiche von Einrichtungen, 

3.  Kinder- und Jugendpsychiatrien,

4.  Einrichtungen der interdisziplinären Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen mit Intelligenzminderung 
und komorbiden psychischen Erkrankungen,

5.  forensische Jugendpsychiatrien,

6.  forensische Kliniken,

7.  stationäre Einrichtungen für psychisch Kranke oder 
Suchtkranke,

8.  Werkstätten für psychisch erkrankte Menschen,

9.  ambulant betreute Wohngruppen für psychisch er-
krankte Menschen,

10.  Wohngemeinschaften für demenzerkrankte Men-
schen,

11.  psychiatrische Institutsambulanzen,

12.  psychiatrische Krisendienste,

13.  stationsäquivalente psychiatrische Behandlungsteams 
sowie

14.  ambulant psychiatrische Pfl egedienste.

(3) Für die Durchführung von Teilen der praktischen 
Ausbildung in den weiteren Einsätzen nach § 7 Absatz 2 
in Verbindung mit Absatz 5 des Pfl egeberufegesetzes und 
Anlage 7 der Pfl egeberufe-Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung sind insbesondere die folgenden Einrichtun-
gen der Pfl egeberatung, Rehabilitation, Palliation und 
Sterbebegleitung geeignet, sofern sie Ausbildungsinhalte 
und Kompetenzen nach der Anlage 2 der Pfl egeberu-
fe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vermitteln:

1.  Betreuungs- und Beratungseinrichtungen für Patien-
tinnen und Patienten, Familien und pfl egende Ange-
hörige,

2.  Jugendämter, in denen Kinder und Jugendliche und 
deren Familien begleitet werden,

3.  Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 

4.  sozialpädiatrische Stellen,

5.  Pfl egestützpunkte,

6.  Gesundheitsämter, in denen Beratungen, Untersu-
chungen und Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
durchgeführt werden,

7.  Gesundheitszentren,

8.  sozialpädiatrische und sozialpsychiatrische Zentren,

9.  ambulante und stationäre Einrichtungen der Ein-
gliederungs- und Behindertenhilfe für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit Pfl egebedarf,

10.  Werkstätten für Menschen mit Behinderungen,

11.  Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialversiche-
rungssystems wie der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherung und Krankenkassen, in denen Be-
ratungen stattfi nden und weitere Serviceangebote 
vorgehalten werden,

12.  ambulante und stationäre Rehabilitationseinrichtun-
gen,

13.  Dialysezentren,

14. Intensivpfl egeeinrichtungen,

15.  ambulante und stationäre Hospize und ambulante 
und stationäre Einrichtungen und Dienste der Palli-
ativpfl ege, in denen schwerstkranke und sterbende 
Menschen palliativ versorgt, gepfl egt, begleitet oder 
unterstützt werden,

16.  Einrichtungen, in denen eine Auseinandersetzung 
mit den Themen Sterben, Tod und Trauer stattfi ndet 
und die für Betroffene und Angehörige Unterstüt-
zungsangebote bereithalten,

17.  Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen und 
Krankenpfl egedienste in den Justizvollzugseinrich-
tungen,

18.  Privatkrankenanstalten nach §  30 der Gewerbeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBl.  I S. 202), die zuletzt durch 
Artikel 5 Absatz 11 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 
(BGBl. I S. 846) geändert worden ist sowie

19.  regionale Fachstellen und Projekte mit pfl egerischem 
Bezug.

Im Übrigen können auch die in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Einrichtungen für die Durchführung von Teilen 
der praktischen Ausbildung im Bereich der weiteren 
Einsätze geeignet sein. Bei Ausübung des Wahlrechts 
nach §  59 Absatz  2 des Pfl egeberufegesetzes darf der 
weitere Einsatz nach Satz 1 nur in Bereichen der Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen durchgeführt wer-
den. Bei Ausübung des Wahlrechts nach §  59 Absatz  3 
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des Pfl egeberufegesetzes darf der weitere Einsatz nur in 
Bereichen der Versorgung von alten Menschen durchge-
führt werden.

(4) In den Einrichtungen muss ein angemessenes Ver-
hältnis von Auszubildenden zu Pfl egefachkräften nach 
§ 7 Absatz 5 des Pfl egeberufegesetzes gewährleistet sein. 
§  3 Absatz  4 der Pfl egeberufe-Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung gilt entsprechend.

(5) Die nach §  6 Absatz  2 Satz  1 Nummer  6 und 7 der 
Zuständigkeitsverordnung Heilberufe vom 20. Mai 2008 
(GV. NRW. S.  458) in der jeweils geltenden Fassung zu-
ständigen Bezirksregierungen können im Einzelfall die 
Durchführung von Teilen der praktischen Ausbildung an 
weiteren geeigneten Einrichtungen genehmigen. Dies gilt 
insbesondere, soweit Teile der praktischen Ausbildung 
im Rahmen von Ausbildungsaustauschprogrammen 
stattfi nden.

§ 2
Mindestanforderungen an Pfl egeschulen

Abweichend von § 9 Absatz 2 Satz 1 des Pfl egeberufege-
setzes muss bis zum 31. Dezember 2029 das Verhältnis 
hauptberufl icher Lehrkräfte zur Zahl der Ausbildungs-
plätze einer Vollzeitstelle auf 25 Ausbildungsplätze ent-
sprechen. In der Ausbildung an Pfl egeschulen soll die 
Anzahl der Auszubildenden pro Kurs bei 25 liegen. Eine 
Kursgröße von bis zu 28 Auszubildenden kann zugelas-
sen werden, wenn die Pfl egeschule dies gegenüber der 
zuständigen Bezirksregierung anzeigt. Die zuständigen 
Bezirksregierungen können auf Antrag der jeweiligen 
Pfl egeschule in begründeten Einzelfällen Ausnahmen 
von der in Satz 2 festgelegten Kursgröße zulassen.

§ 3
Überprüfung der Studiengangskonzepte

nach § 38 Absatz 2 des Pfl egeberufegesetzes

(1) Das gemäß §  6 Absatz  6 der Zuständigkeitsverord-
nung Heilberufe zuständige Ministerium überprüft die 
Vereinbarkeit der Studiengangskonzepte mit den Vor-
gaben der §§ 37 bis 39 des Pfl egeberufegesetzes und der 
§§  30 bis 40 der Pfl egeberufe-Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung. Hierbei überprüft es insbesondere

1.  ob mit dem jeweiligen Studiengangskonzept die Aus-
bildungsziele nach § 37 des Pfl egeberufegesetzes er-
reicht werden und die erforderlichen Kompetenzen 
nach §  37 des Pfl egeberufegesetzes sowie nach An-
lage 5 der Pfl egeberufe-Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung vermittelt werden,

2.  inwieweit die Hochschule im Rahmen der ihr oblie-
genden Ausgestaltung des Studiums die Vermittlung 
zusätzlicher Kompetenzen nach §  37 Absatz  4 des 
Pfl egeberufegesetzes vorgesehen hat und ob das Er-
reichen des Ausbildungsziels hierdurch nicht gefähr-
det wird,

3.  das Vorliegen eines modularen Curriculums zur 
Durchführung der theoretischen und praktischen 
Lehrveranstaltungen, das auf der Grundlage der 
Ausbildungsziele nach § 37 des Pfl egeberufegesetzes 
und der Vorgaben der Anlage  5 der Pfl egeberufe- 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung erstellt 
wurde, 

4.  ob die Hochschule über schriftliche Kooperations-
verträge mit den Einrichtungen der Praxiseinsätze 
die Durchführung der Praxiseinsätze gewährleistet,

5.  ob bei den Praxiseinsätzen sowohl die Praxisanlei-
tung durch die Einrichtungen als auch die Praxis-
begleitung der Studierenden durch die Hochschule 
in angemessenem Umfang gewährleistet werden,

6.  ob bei einer Ersetzung der Praxiseinsätze in Einrich-
tungen durch praktische Lerneinheiten an der Hoch-
schule die Voraussetzungen des § 4 eingehalten wer-
den,

7.  ob die Gesamtverantwortung der Hochschule für die 
Koordination der theoretischen und praktischen 
Lehrveranstaltungen mit den Praxiseinsätzen ange-
messen verankert ist,

8.  ob die Ausgestaltung des Studiums die Vorgaben der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifi kationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 093 
vom 4.4.2008, S. 28; L 033 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 
vom 24.10.2014, S.  115; L 177 vom 8.7.2018, S.  60; 
L  268 vom 15.10.2015, S.  35; L 095 vom 9.4.2016, 
S. 20), die zuletzt durch Delegierten Beschluss (EU) 
2019/608 (ABl. L 104 vom 15.4.2019, S.  1) geändert 
worden ist, beachtet und die hochschulische Pfl ege-
ausbildung einen Arbeitsaufwand der Studierenden 
von jeweils insgesamt mindestens 4 600 Stunden um-
fasst,

9.  ob von den 4 600 Stunden mindestens 2 100 Stunden 
auf die Lehrveranstaltungen und mindestens 2 300 
Stunden auf die Praxiseinsätze in Einrichtungen 
nach § 7 des Pfl egeberufegesetzes entfallen,

10.  ob die modularisierten Abschlussprüfungen zum 
schriftlichen, mündlichen und praktischen Teil so 
ausgestaltet sind, dass die erforderlichen berufsfach-
lichen Kompetenzen nach den Anlagen der Pfl egebe-
rufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geprüft 
werden sowie

11.  ob die jeweilige Hochschule eine Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung vorlegt, aus der die Durchführung 
der hochschulischen Pfl egeausbildung und die Prü-
fungsmodalitäten nach den Vorgaben von Teil  3 des 
Pfl egeberufegesetzes und Teil  3 der Pfl egeberufe- 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung insgesamt 
hervorgehen; die Stundenzahl kann zusätzlich in der 
entsprechenden Anzahl von Punkten nach dem Eu-
ropean Credit Transfer System (ECTS-Punkte) aus-
gedrückt werden.

(2) Wesentliche Änderungen der Studiengangskonzepte 
nach Abschluss des Akkreditierungsverfahrens unterlie-
gen ebenfalls der Überprüfung durch das für Pfl egebe-
rufe zuständige Ministerium.

(3) Gemäß § 39 Absatz 3 Satz 1 des Pfl egeberufegesetzes 
in Verbindung mit §  1 des Landesausführungsgesetzes 
Pfl egeberufe vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S.  767) 
legt die Hochschule mit Zustimmung des für die Pfl ege-
berufe zuständigen Ministeriums die Module nach §  39 
Absatz 2 Satz 1 des Pfl egeberufegesetzes fest.

§ 4

Ersetzung von Praxiseinsätzen in Einrichtungen
durch praktische Lerneinheiten an der Hochschule
nach § 38 Absatz 3 Satz 4 des Pfl egeberufegesetzes 

(1) Das für Pfl egeberufe zuständige Ministerium kann 
gemäß § 38 Absatz 3 Satz 4 des Pfl egeberufegesetzes in 
Verbindung mit § 1 Nummer 3 des Landesausführungs-
gesetzes Pfl egeberufe auf Antrag der Hochschule die Er-
setzung von Praxiseinsätzen in Einrichtungen durch 
praktische Lerneinheiten an der Hochschule genehmi-
gen. 

(2) Die Ersetzung nach Absatz 1 ist im Einzelfall bis zu 
einem Umfang von 10 Prozent (230 Stunden) zulässig, 
sofern die Hochschule den Nachweis erbringt, dass 

1.  geeignete Räumlichkeiten mit einer entsprechenden 
sächlichen Ausstattung in ausreichendem Umfang für 
praktische Lerneinheiten nachgewiesen werden kön-
nen und

2.  die Ersetzung von Praxiseinheiten durch praktische 
Lerneinheiten konzeptionell gestaltet wurde; in dem 
Konzept sind Inhalt und Umfang der jeweils zu erler-
nenden pfl egepraktischen Fertigkeit auszuweisen und 
die Kompetenzziele zu benennen und in den Nachweis 
der konzeptuellen Gestaltung sind die pfl egefachli-
chen Qualifi kationsanforderungen an das Lehrperso-
nal einzubringen.

Im Übrigen ist die Ersetzung nach Satz  1 bis zu einem 
Umfang von 5 Prozent (115 Stunden) zulässig, sofern ge-
eignete Räumlichkeiten mit einer entsprechenden sächli-
chen Ausstattung in ausreichendem Umfang für prakti-
sche Lerneinheiten nachgewiesen werden können.  
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(3) Die Hochschule legt mit dem Antrag nach Absatz  1 
nach der Vorgabe des §  30 Absatz  5 der Pfl egeberufe- 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in einem Kon-
zept dar, dass das Ziel der Praxiseinsätze, insbesondere 
das Ziel, als Mitglied eines Pfl egeteams in unmittelbarem 
Kontakt mit zu pfl egenden Menschen zu lernen, nicht ge-
fährdet wird. Der Antrag ist spätestens mit der Einlei-
tung des Akkreditierungsverfahrens einzureichen. Aus-
nahmen hierzu können in begründeten Einzelfällen 
durch das für die Pfl egeberufe zuständige Ministerium 
zugelassen werden. 

§ 5

Einrichtungsbezogene Berechnung der 
Umlagebeträge bei Pfl egeeinrichtungen

(1) Erfolgt bis zum Meldezeitpunkt gemäß § 11 Absatz 2 
bis 4 oder § 18 Absatz 2 Satz 2 der Pfl egeberufe-Ausbil-
dungsfi nanzierungsverordnung vom 2. Oktober 2018 
(BGBl. I S. 1622) keine Meldung oder keine vollständige 
Meldung oder liegen aufgrund des Zeitpunktes des Be-
triebsbeginns keine vollständigen Daten vor, stellt die 
zuständige Stelle nach §  1 der Pfl egeberufezuständig-
keitsverordnung vom 11. September 2018 (GV. NRW. 
S.  539) in der jeweils geltenden Fassung die erforder-
lichen Daten einrichtungsbezogen durch Schätzung ab-
schließend und verbindlich fest. 

(2) Der Finanzierungsbedarf, der nach §  33 Absatz  1 
Nummer 2 des Pfl egeberufegesetzes durch die Pfl egeein-
richtungen aufzubringen ist, wird im Verhältnis der Zahl 
der in den jeweiligen Sektoren voll- und teilstationär 
und ambulant beschäftigten und eingesetzten Pfl ege-
fachkräfte zur Gesamtzahl der Pfl egefachkräfte auf die 
Sektoren aufgeteilt. Bei ambulanten Diensten, die neben 
den Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch 
–  Soziale Pfl egeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. Mai 1994, BGBl.  I S. 1014, 1015) in der jeweils 
geltenden Fassung auch solche nach dem Fünften Buch 
Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – 
(Artikel 1des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl.  I 
S.  2477, 2482) in der jeweils geltenden Fassung erbrin-
gen, wird einrichtungsbezogen nur der prozentuale An-
teil der Pfl egefachkräfte berücksichtigt, der dem Anteil 
des von dem Pfl egedienst erbrachten SGB XI- Umsatzes 
am gesamten einrichtungsbezogen erbrachten Umsatz 
entspricht. 

(3) Der auf die einzelne stationäre Einrichtung entfal-
lende Anteil an dem nach Absatz  2 für den stationären 
Sektor ermittelten Betrag bemisst sich nach dem Ver-
hältnis der nach den geltenden Vergütungsvereinbarun-
gen für die Einrichtung zum 1. Mai des Festsetzungs-
jahres vorzuhaltenden Pfl egefachkräfte nach Vollzeit-
äquivalenten zu der Gesamtzahl der vereinbarten 
Pfl egefachkräfte nach Vollzeitäquivalenten im stationä-
ren Sektor zum selben Zeitpunkt.

(4) Der auf die einzelne ambulante Einrichtung entfal-
lende Anteil an dem nach Absatz 2 für den ambulanten 
Sektor ermittelten Betrag bemisst sich nach dem Ver-
hältnis der in den zwölf Monaten vor dem 1. Januar des 
Festsetzungsjahres von der jeweiligen Einrichtung nach 
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch abgerechneten 
Punkte des einzelnen ambulanten Dienstes zur Gesamt-
zahl der abgerechneten Punkte im sektoralen Leistungs-
bereich für diesen Zeitraum. Soweit der ambulante 
Dienst nicht nach Leistungskomplexen abrechnet, son-
dern eine Abrechnung anhand von mit den Pfl egekassen 
vereinbarten Zeitwerten vornimmt, wird anhand des er-
mittelten Umsatzes, der durch die Zeitvergütung erwirt-
schaftet wurde, und des mit den Pfl egekassen individuell 
vereinbarte Punktwertes, eine fi ktive Punktzahl ermit-
telt, anhand derer der Umlagebetrag nach Satz 1 berech-
net wird. Ist mit dem ambulanten Dienst kein individu-
eller Punktwert vereinbart, wird der Ermittlung der fi k-
tiven Punktzahl ein landesdurchschnittlicher Punktwert 
zugrunde gelegt. Nutzt ein ambulanter Dienst beide Ab-
rechnungssystematiken, wird die fi ktive Punktzahl den 
für die Leistungskomplexe abgerechneten Punkten hin-
zugerechnet. Hausbesuchspauschalen und Leistungsfälle 
der intensivpfl egerischen Versorgung werden nicht be-
rücksichtigt. 

§ 6
Ausbildungsbeginn

Als Zeitpunkt für den Beginn der Ausbildung in Nord-
rhein-Westfalen wird der 1. Januar 2020 festgelegt.

§ 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft 
und am 31. Dezember 2029 außer Kraft. 

(2) Das für die Pfl egeberufe zuständige Ministerium be-
richtet der Landesregierung erstmals bis zum 30. April 
2022 und danach alle zwei Jahre über die Notwendigkeit 
des Fortbestehens der in § 2 Satz 1 getroffenen Regelung.

Düsseldorf, den 19. September 2019

Der Minister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef L a u m a n n

– GV. NRW. 2019 S. 590

2122

Vierte Verordnung zur Änderung 
der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe 

Vom 10. September 2019

Auf Grund des § 49 des Pfl egeberufegesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl.  I S.  2581) in Verbindung mit §  5 Absatz  3 
Satz  1 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S. 421), der durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden 
ist, insoweit nach Anhörung des fachlich zuständigen 
Ausschusses des Landtags, verordnet die Landesregie-
rung:

Artikel 1

§  6 der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe vom 20. 
Mai 2008 (GV. NRW. S.  458), die zuletzt durch Verord-
nung vom 5. Juli 2016 (GV. NRW. S. 548) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter 
„in Absatz  4“ durch die Wörter „insbesondere in 
den Absätzen 4 bis 6“ ersetzt.

 b)  In Nummer 4 wird das Wort „und“ am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

 c)  Der Nummer 5 wird ein Komma angefügt.

 d)  Nach Nummer 5 werden die folgenden Nummern 6 
bis 8 eingefügt:

   „6. Pfl egeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl.  I 
S. 2581),

   7. Pfl egeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsver-
ordnung vom 2. Oktober 2018 (BGBl.  I S.  1572) 
und

   8. Rechtsverordnung nach § 4 Nummer 14 des Lan-
desausführungsgesetzes Pfl egeberufe vom 18. De-
zember 2018 (GV. NRW. S. 767)“

2.  Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5 und 6 
eingefügt:

  „(5) Weitere Zuständigkeiten ergeben sich aus der 
Pfl egeberufezuständigkeitsverordnung vom 11. Sep-
tember 2018 (GV. NRW. S.  539) sowie aus dem Lan-
desausführungsgesetz Pfl egeberufe vom 18. Dezember 
2018 (GV. NRW. S. 767) jeweils in der jeweils gelten-
den Fassung.
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  (6) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 und 7 
ist das für Pfl egeberufe zuständige Ministerium für die 
Entscheidungen nach §  1 des Landesausführungsge-
setzes Pfl egeberufe sowie für die Überprüfung der Stu-
diengangskonzepte im Akkreditierungsverfahren nach 
§ 38 Absatz 2 des Pfl egeberufegesetzes zuständig.“

3.  Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 7 
und 8.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 10. September 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2019 S. 592

223

Berichtigung des Gesetzes
zur Änderung des Hochschulgesetzes

Vom 24. September 2019

Das Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 
12.  Juli 2019 (GV. NRW. S.  425) ist wie folgt zu berich-
tigen:

In Artikel 1 Nummer  45 wird §  51a Absatz  1 wie folgt 
gefasst:

„(1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht 
einen Ordnungsverstoß, wenn sie oder er

1.  durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung 
zur Gewalt, durch Bedrohung mit Gewalt oder durch 
einen schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß 
gegen eine rechtmäßige Anordnung im Rahmen des 
Hausrechts

 a)  den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hoch-
schuleinrichtung, die Tätigkeit eines Hochschul-
organs, die Durchführung einer Hochschulveran-
staltung oder in sonstiger Weise den Studienbe-
trieb beeinträchtigt, verhindert oder zu verhindern 
versucht oder

 b)  ein Mitglied der Hochschule in der Ausübung sei-
ner Rechte und Pfl ichten erheblich beeinträchtigt 
oder von dieser Ausübung abhält oder abzuhalten 
versucht,

2.  wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu 
Lasten eines Mitglieds der Hochschule geschehen ist, 
rechtskräftig verurteilt worden ist oder ein rechts-
kräftiger Strafbefehl vorliegt und nach Art der Straf-
tat eine Behinderung des Studiums oder der sonstigen 
Tätigkeit dieses Mitglieds droht,

3.  Einrichtungen der Hochschule zu strafbaren Hand-
lungen nutzt oder zu nutzen versucht oder

4.  bezweckt oder bewirkt, dass

 a)  ein Mitglied der Hochschule aus Gründen der 
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität in seiner Würde verletzt wird,

 b)  damit zugleich ein von Einschüchterungen, An-
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder 
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaf-
fen wird und

 c)  nach Art dieser Würdeverletzung und dieses ge-
schaffenen Umfelds eine Behinderung des Stu-
diums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mit-
glieds droht.“

Düsseldorf, den 24. September 2019

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Johannes  W i n k e l

– GV. NRW. 2019 S. 593

26

Verordnung
über Zuständigkeiten im Ausländerwesen 

(ZustAVO)
Vom 10. September 2019

Auf Grund 

–  des § 5 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Landesorga-
nisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen Absatz  2 durch Gesetz vom 21. Dezember 
1976 (GV. NRW. S.  438) neu gefasst worden ist und 
Absatz 3 Satz 1 zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden 
ist, und insoweit nach Anhörung des fachlich zustän-
digen Ausschusses des Landtags,

–  des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602),

–  des § 15a Absatz 1 Satz 5, Absatz 4 Satz 5 und 6, des 
§ 23 Absatz 1, des § 24 Absatz 4 Satz 2 und des § 71 
Absatz  1 Satz  2 des Aufenthaltsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), von denen § 15a Absatz 4 Satz 5 und 
§ 24 Absatz 4 Satz 2 durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Oktober 2015 (BGBl.  I S.  1722) geändert worden 
sind, und

–  des § 22 Absatz 2 Satz 1, des § 46 Absatz 5, des § 50 
Absatz  2 und des §  88 Absatz  3 des Asylgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 
2008 (BGBl. I S. 1798),  

verordnet die Landesregierung:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Behörden und Einrichtungen

§ 1 Ausländerbehörden

§ 2 Aufnahmeeinrichtungen

§ 3  Vollzugseinrichtungen für Abschiebungshaft und 
Ausreisegewahrsam

Abschnitt 2
Zuständigkeiten der Bezirksregierungen 

und Mitwirkung der Kommunen

§ 4  Sachliche Zuständigkeit der Bezirksregierungen

§ 5  Zentrale Zuständigkeiten der Bezirksregierung 
Arnsberg

§ 6  Zentrale Zuständigkeit der Bezirksregierung Arns-
berg bei der Verteilung unerlaubt eingereister aus-
ländischer Personen

§ 7  Mitwirkung der Kommunen
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Abschnitt 3
Aufgaben der Aufnahmeeinrichtungen

§ 8  Landeserstaufnahmeeinrichtungen

§ 9  Erstaufnahmeeinrichtungen

§ 10  Zentrale Unterbringungseinrichtungen

§ 11  Besondere Aufnahmeeinrichtungen

§ 12  Erkenntnisse über die Vulnerabilität

Abschnitt 4
Zuständigkeiten der unteren und 

Zentralen Ausländerbehörden

§ 13  Sachliche Zuständigkeit der unteren Ausländerbe-
hörden

§ 14  Örtliche Zuständigkeit der unteren Ausländerbe-
hörden

§ 15  Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörden

§ 16  Finanzierung der Zentralen Ausländerbehörden

§ 17  Zuständigkeiten für Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 5
Aufsicht und sonstige Zuständigkeiten

§ 18  Aufsichtsbehörden

§ 19  Dokumente mit elektronischen Speicher- und Ver-
arbeitungsmedium

Abschnitt 6
Schlussvorschriften

§ 20  Verwaltungsvorschriften

§ 21  Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Abschnitt 1
Behörden und Einrichtungen

§ 1 
Ausländerbehörden

Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, 
und des Asylgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2250) geändert worden ist, betrauten Auslän-
derbehörden sind

1.  das für Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten 
zuständige Ministerium als oberste Ausländerbehörde,

2.  die Bezirksregierungen als obere Ausländerbehörden,  

3.  die Ordnungsbehörden der Städte Bielefeld, Essen, 
Köln sowie der Kreise Coesfeld und Unna als Zentrale 
Ausländerbehörden (ZAB) im Rahmen der ihnen ge-
sondert übertragenen Aufgaben und

4.  die Ordnungsbehörden der Großen kreisangehörigen 
Städte und der kreisfreien Städte, im Übrigen die 
Kreisordnungsbehörden als untere Ausländerbehör-
den.

Die Ausländerbehörden nach Satz  1 Nummer  3 und 4 
nehmen die ihnen übertragenen Aufgaben als Pfl ichtauf-
gaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Sie sind Son-
derordnungsbehörden im Sinne des §  12 Absatz  1 des 
Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in der je-
weils geltenden Fassung. 

§ 2
Aufnahmeeinrichtungen

(1) Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asyl-
gesetzes sind:

1.  die Landeserstaufnahmeeinrichtung, 

2.  die Erstaufnahmeeinrichtungen,

3.  die Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Lan-
des und

4.  besondere Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des §  5 
Absatz 5 des Asylgesetzes.

(2) Die Aufnahmeeinrichtungen sind Einrichtungen des 
Landes. 

(3) Die oberste Ausländerbehörde bestimmt durch Er-
lass, wie viele Plätze zur Unterbringung Asylbegehren-
der im Sinne des § 44 des Asylgesetzes in den jeweiligen 
Regierungsbezirken einzurichten und vorzuhalten sind 
(Kontingente). Die Bezirksregierungen entscheiden in 
Abstimmung mit der obersten Ausländerbehörde im 
Rahmen ihrer Kontingente, welche Aufnahmeeinrichtun-
gen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 in ihren jeweiligen 
Bezirken betrieben werden.

§ 3
Vollzugseinrichtungen für Abschiebungshaft 

und Ausreisegewahrsam

Die oberste Ausländerbehörde ist zuständig für die Ent-
scheidung über die Errichtung und Aufl ösung von Ein-
richtungen für den Vollzug von Abschiebungshaft und 
Ausreisegewahrsam. Die Aufgaben des Vollzugs von Ab-
schiebungshaft und Ausreisegewahrsam werden von den 
Bezirksregierungen für die in ihrem Bezirk liegenden 
Einrichtungen wahrgenommen. Unter staatlicher Auf-
sicht können Aufgaben des Vollzugs von privatem Si-
cherheitspersonal wahrgenommen werden. 

Abschnitt 2
Zuständigkeiten der Bezirksregierungen 

und Mitwirkung der Kommunen

§ 4 
Sachliche Zuständigkeit der Bezirksregierungen

(1) Die Bezirksregierungen sind neben den Aufgaben 
nach §§  3, 8, 9 und 10 für die Suche nach geeigneten 
Standorten und die Herstellung der tatsächlichen und 
rechtlichen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der 
Aufnahmeeinrichtungen nach §  2 Absatz  1 Nummer  2 
und 4, die Herstellung ausreichender Unterbringungska-
pazitäten nach § 2 Absatz 3 sowie die Sicherstellung des 
Betriebs dieser Einrichtungen zuständig, soweit es sich 
nicht um die unter §§ 5 und 6 genannten zentralen Auf-
gaben handelt. Den konkreten Umfang der damit ver-
bundenen Aufgaben bestimmt die oberste Ausländerbe-
hörde durch Verwaltungsvorschriften nach § 20. In einer 
Aufnahmeeinrichtung kann die für die jeweilige Einrich-
tung zuständige Bezirksregierung für nicht hoheitlich 
auszuübende Tätigkeiten Personen des privaten Rechts 
beauftragen und die hierfür erforderlichen Verträge für 
das Land abschließen. 

(2) Die Bezirksregierungen sind für die Regionale Rück-
kehrkoordination zuständig. Die dazu dort eingerichte-
ten Regionalen Rückkehrkoordinationsstellen (RRK) 
haben folgende Aufgaben:

1.  Koordination, Förderung und Begleitung der freiwilli-
gen Rückkehr sowie der beschleunigten Rückführung 
von Ausreisepfl ichtigen aus den Kommunen und den 
Landesaufnahmeeinrichtungen in den Regierungsbe-
zirken, einschließlich der Verfolgung der ausländer-
rechtlichen Praxis bei der Aussetzung der Abschie-
bung nach §  60a Absatz  2 bis 2b Aufenthaltsgesetz 
und der auf die Aussetzung der Abschiebung, Aus-
reisepfl icht und Ausreise bezogenen Sicherstellung 
ausreichender Datenqualität des Ausländerzentral-
registers sowie

2.  Koordination, Förderung und Begleitung aufenthalts-
rechtlicher Verfahren und gegebenenfalls aufenthalts-
beendender Maßnahmen bei ausländischen, strafrecht-
lich auffälligen Personen sowie bei ausländischen Per-
sonen mit erheblich negativem Sozialverhalten in den 
Kommunen und den Landesaufnahmeeinrichtungen in 
den Regierungsbezirken.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21 vom 1. Oktober 2019 595

Die nähere Ausgestaltung der Aufgabe erfolgt durch Ver-
waltungsvorschriften nach § 20. 

§ 5 
Zentrale Zuständigkeiten der Bezirksregierung Arnsberg

(1) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständig für die 
Sicherstellung des Betriebs und der Aufgabenerfüllung 
der Landeserstaufnahmeeinrichtung, die Verteilung der 
ausländischen Personen von der Landeserstaufnahme-
einrichtung in die Erstaufnahmeeinrichtungen sowie die 
Umverteilung zwischen einzelnen Regierungsbezirken. 
Sie ist zuständig für die Koordinierung des beschleunig-
ten Asylverfahrens im Sinne des § 30a des Asylgesetzes 
und die Koordinierung der Überstellungen aus Landes-
einrichtungen in Verfahren nach der Verordnung (EU) 
Nr.  604/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien 
und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten An-
trags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. 
L  180 vom 29.6.2013, S.  31, L 49 vom 25.2.2017, S.  50). 
Sie ist zuständig für das Verfahren der Überprüfung der 
Unbedenklichkeit des Personals im Sicherheitsdienst der 
Aufnahmeeinrichtungen im Zusammenwirken mit den 
anderen Bezirksregierungen sowie die Förderung der 
Flüchtlingsarbeit, die Förderung der Sozialen Beratung 
von Flüchtlingen und die Zuschüsse für Rückkehrpro-
jekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen (Bewilli-
gung, Auszahlung, Verfahren).  

(2) Die Bezirksregierung Arnsberg bestimmt diejenigen 
Erstaufnahmeeinrichtungen, in der die ausländische Per-
son nach §  47 des Asylgesetzes zu wohnen verpfl ichtet 
ist. Die Bezirksregierung Arnsberg trifft diese Bestim-
mung auch für Ausländerinnen und Ausländer, die von 
einem Beschluss nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes erfasst werden. Für Personen im Sinne des §  23 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes trifft die Bezirksregie-
rung Arnsberg diese Bestimmung im Einvernehmen mit 
der obersten Ausländerbehörde.

(3) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständig für die 
Verteilung von Asylbegehrenden aus den Erstaufnahme-
einrichtungen auf einzelne Zentrale Unterbringungsein-
richtungen und bestimmt diejenigen Zentralen Unter-
bringungseinrichtungen, in der die ausländische Person 
nach § 47 des Asylgesetzes zu wohnen verpfl ichtet ist. 

(4) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die Verteilung und Zuweisung von ausländi-
schen Personen nach § 50 des Asylgesetzes und § 24 Ab-
satz  4 des Aufenthaltsgesetzes. Die Verteilung erfolgt 
nach § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 28. Feb-
ruar 2003 (GV. NRW. S. 93) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(5) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die Verteilung und Zuweisung von aus dem 
Ausland nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes auf-
genommenen Flüchtlingen. Die Zuständigkeit der Be-
zirksregierung Arnsberg für die Verteilung und Zuwei-
sung gilt nicht für Anordnungen nach § 23 Absatz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes, die in Verbindung mit § 23 Absatz 2 
des Aufenthaltsgesetzes ergehen. Die Verteilung erfolgt 
nach § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(6) Die Bezirksregierung Arnsberg ist die zuständige Be-
hörde für die Verteilung und Zuweisung von Ausländern, 
deren Aufnahme auf Grundlage einer Aufnahmezusage 
nach § 22 oder § 23 Absatz 2 oder § 23 Absatz 2 und 3 in 
Verbindung mit §  24 des Aufenthaltsgesetzes erfolgt 
sowie für ausgewählte Schutzsuchende (Resettle-
ment-Flüchtlinge) nach § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsge-
setzes. 

(7) Die Bezirksregierung Arnsberg ist landesweit ab dem 
1. September 2020 zuständig für die Vergabeverfahren 
für die Betreuungs- und Sicherheitsdienstleistungen in 
den Aufnahmeeinrichtungen.

(8) Bei der Verteilung und Zuweisung berücksichtigt die 
Bezirksregierung Arnsberg den besonderen Schutzbe-
darf vulnerabler Personen. 

(9) Die Bezirksregierung Arnsberg ist außerdem zustän-
dig für

1.  die nach § 46 Absatz 3 bis 5 des Asylgesetzes den Auf-
nahmeeinrichtungen beziehungsweise den Ländern 
übertragenen Melde- oder Mitteilungspfl ichten,

2.  die Entlassung nach §  49 Absatz  2 des Asylgesetzes 
aus den Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 2 Ab-
satz 1,

3.  die Durchführung der länderübergreifenden Vertei-
lung nach § 51 des Asylgesetzes und § 24 Absatz 3 des 
Aufenthaltsgesetzes und

4.  den Datenaustausch mit der vom Bundesministerium 
des Innern bestimmten Zentralen Verteilungsstelle 
nach § 24 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur Fest-
stellung der aktuellen Aufnahmequote des Landes.

(10) Die landesweiten Zuständigkeiten der Bezirksregie-
rung Arnsberg nach §  8 Absatz  2 der Ausländer-Wohn-
sitzregelungsverordnung vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S.  971) in der jeweils geltenden Fassung bleiben 
unberührt.

§ 6 

Zentrale Zuständigkeit der 
Bezirksregierung Arnsberg bei der Verteilung 

unerlaubt eingereister ausländischer Personen

(1) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die länderübergreifende und landesinterne 
Verteilung der unerlaubt eingereisten ausländischen Per-
sonen nach § 15a des Aufenthaltsgesetzes.

(2) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die Anordnung nach §  15a Absatz  4 Satz  1 
des  Aufenthaltsgesetzes bei einer Verteilung in andere 
Länder.

(3) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde im Sinne des §  15a Absatz  1 Satz  5 des Aufent-
haltsgesetzes für die Aufnahme unerlaubt eingereister 
Personen aus anderen Ländern. Die Unterbringung der 
nach Satz  1 aufgenommenen Personen erfolgt landes-
weit  in einer Aufnahmeeinrichtung nach §  2 Absatz  1 
Nummer  2 und 3. Die Bezirksregierung Arnsberg führt 
bei einer länderübergreifenden Verteilung nach Nord-
rhein-Westfalen die zur Umsetzung der Zuweisungsent-
scheidung nach Absatz  1 in Verbindung mit §  3 des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung erforderlichen Maßnahmen durch.     

(4) Für die landesinterne Verteilung gilt § 3 des Flücht-
lingsaufnahmegesetzes in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 7 

Mitwirkung der Kommunen

(1) Die in § 49 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes vorge-
schriebenen erkennungsdienstlichen Maßnahmen wer-
den durch die unteren Ausländerbehörden durchgeführt, 
sofern nicht bereits die übrigen in § 71 Absatz 4 Satz 1 
des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden tätig ge-
worden sind.

(2) Die unteren Ausländerbehörden führen die Anhö-
rung nach § 15a Absatz 4 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes 
für die Bezirksregierung Arnsberg durch und übersen-
den dieser das Ergebnis. 

(3) Die unteren Ausländerbehörden führen bei einer Ver-
teilung innerhalb des Landes und bei einer länderüber-
greifenden Verteilung die zur Umsetzung der Verteilungs-
anordnung nach § 6 Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen 
durch.

(4) Die Gemeinden sind verpfl ichtet, die nach §  23 Ab-
satz  1 des Aufenthaltsgesetzes aus dem Ausland aufge-
nommenen oder gemäß §  50 des Asylgesetzes und §  24 
Absatz  4 des Aufenthaltsgesetzes ihnen zugewiesenen, 
ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzu-
bringen. Dabei gilt für die Verteilung § 3 des Flüchtlings-
aufnahmegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.
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Abschnitt 3
Aufgaben der Aufnahmeeinrichtungen

§ 8 
Landeserstaufnahmeeinrichtung

(1) Alle Personen, die einen Asylantrag bei einer Außen-
stelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu 
stellen haben, sind nach § 22 Absatz 2 des Asylgesetzes 
verpfl ichtet, sich persönlich bei der Landeserstaufnah-
meeinrichtung in Bochum zu melden. 

(2) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung prüft die Iden-
tität der Asylbegehrenden nach § 16 Absatz 1a des Asyl-
gesetzes. Sie nimmt nach der Entscheidung nach §  46 
Absatz 2 des Asylgesetzes die Verteilung auf die Aufnah-
meeinrichtungen nach §  2 Absatz  1 Nummer  2  vor. Die 
Landeserstaufnahmeeinrichtung kann die Registrierung 
der Asylbegehrenden entsprechend §  9 Absatz  1 Num-
mer 2 vornehmen, wenn diese Aufgabe in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung nicht zeitnah gewährleistet werden 
kann. In der Landeserstaufnahmeeinrichtung ist mindes-
tens eine Erfassung, Speicherung und Pfl ege der notwen-
digen personenbezogenen Grunddaten der Asylbegeh-
renden in der Landesdatenbank sicherzustellen. Art und 
Umfang der notwendigen Grunddaten wird durch Ver-
waltungsvorschrift nach § 20 vorgegeben.

(3) Bei Asylbegehrenden, die auf andere Bundesländer 
verteilt werden, wird die Identität gemäß § 16 Absatz 1 
Satz  1 des Asylgesetzes erkennungsdienstlich gesichert. 
Zudem sind die Verwahrung und die Weitergabe von Un-
terlagen nach § 21 des Asylgesetzes sicherzustellen. 

(4) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung nimmt die Be-
lehrungen nach § 50 Absatz 4 und § 60a Absatz 2d des 
Aufenthaltsgesetzes vor.

(5) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung stellt fest, ob 
eine erste medizinische Versorgung der Asylbegehrenden 
notwendig ist und stellt diese im Bedarfsfall sicher. Die 
fachlichen Standards sind mit der Obersten Landesge-
sundheitsbehörde abzustimmen. 

§ 9 
Erstaufnahmeeinrichtungen

(1) Die Bezirksregierungen stellen sicher, dass durch die 
Erstaufnahmeeinrichtungen insbesondere die folgenden 
Aufgaben wahrgenommen werden: 

1.  Unterbringung und Versorgung von Asylbegehrenden 
nach §§ 44 bis 54 des Asylgesetzes, 

2.  die Registrierung der Asylbegehrenden zur Sicherung, 
Feststellung und Überprüfung der Identität nach § 16 
des Asylgesetzes in Verbindung mit § 63a Absatz 3 des 
Asylgesetzes und die Erfassung, Speicherung und 
Pfl ege der notwendigen personenbezogenen Daten in 
Bundes- und Landesdatenbanken, sofern sie nicht in 
der Landeserstaufnahmeeinrichtung oder in der Aus-
länderbehörde registriert worden sind; Art und Um-
fang der darüber hinaus zu erfassenden, speichernden 
und pfl egenden Daten in Landesdatenbanken wird 
durch Verwaltungsvorschrift nach § 20 vorgegeben, § 8 
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend,

3.  Verwahrung und Weitergaben von Unterlagen nach 
§ 21 des Asylgesetzes,

4.  Gesundheitsuntersuchung im Sinne des § 62 des Asyl-
gesetzes (Erstuntersuchung, TBC-Ausschlussuntersu-
chung, Impfangebot),

5. Beratung zur freiwilligen Ausreise und

6.  Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, insbesondere bei der Zuführung zum 
Bundesamt und der Zustellung von Bescheiden an 
ausländische Personen. 

(2) Die Bezirksregierungen können mit den Städten Bie-
lefeld, Essen, Köln, Mönchengladbach und dem Kreis 
Unna durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbaren, 
dass Aufgaben nach Absatz 1 durch deren Ausländerbe-
hörden wahrgenommen werden. § 4 Absatz 1 Satz 3 fi n-
det Anwendung. Die Verträge sind im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt zu veröffentlichen. Die notwendigen Kos-
ten für die Aufgabenwahrnehmung werden aus dem 

Landeshaushalt erstattet. Zuständig für die Kostener-
stattung sind die Bezirksregierungen.

(3) Für die Unterbringung sind die von der obersten 
Ausländerbehörde festgelegten Standards maßgeblich. 
Die Bezirksregierungen kontrollieren die privaten Be-
treuungs- und Sicherheitsdienstleister bei der Einhal-
tung der Betreuungs- und Sicherheitsstandards und die 
Einhaltung der Verpfl ichtungen nach §  44 Absatz  3 des 
Asylgesetzes.

§ 10
Zentrale Unterbringungseinrichtungen

(1) Die Bezirksregierungen stellen den Betrieb der Zent-
ralen Unterbringungseinrichtungen und deren Aufga-
benerfüllung sowie die Erfassung, Speicherung und 
Pfl ege der notwendigen personenbezogenen Daten von 
Asylbegehrenden in der Landesdatenbank sicher. Art 
und Umfang der zu erfassenden, speichernden und pfl e-
genden Daten in der Landesdatenbank wird durch Ver-
waltungsvorschrift nach § 20 vorgegeben. Die Zentralen 
Unterbringungseinrichtungen dienen der Unterbringung 
und Versorgung der Asylbegehrenden im Anschluss an 
die Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtungen. 
§ 9 Absatz 1 Nummer 3, 5, 6 und Absatz 3 gelten entspre-
chend. §  9 Absatz  1 Nummer  4 gilt mit der Maßgabe, 
dass auch in den Zentralen Unterbringungseinrichtun-
gen ein Impfangebot im erforderlichen Maße vorgehalten 
wird. § 4 Absatz 1 Satz 3 fi ndet Anwendung.

(2) Die Zentralen Unterbringungseinrichtungen stellen 
Bescheide aus dem Asyl- und Aufenthaltsrecht zu und 
organisieren den Transport der zugewiesenen Asylbegeh-
renden aus den Zentralen Unterbringungseinrichtungen 
in die Gemeinden.

§ 11 
Besondere Aufnahmeeinrichtungen

Die oberste Ausländerbehörde ist zuständig für Verein-
barungen mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge nach § 5 Absatz 5 Satz 1 des Asylgesetzes. Sie be-
stimmt die für die Unterbringung von ausländischen 
Personen, deren Verfahren beschleunigt nach §  30a des 
Asylgesetzes bearbeitet werden sollen, vorgesehenen 
Landeseinrichtungen.

§ 12 
Erkenntnisse über die Vulnerabilität

Alle Landeseinrichtungen sind zuständig für die Erhe-
bung und weitere Verarbeitung von Erkenntnissen über 
die Vulnerabilität von Personen.

Abschnitt 4
Zuständigkeiten der unteren und 

Zentralen Ausländerbehörden

§ 13 
Sachliche Zuständigkeit der 
unteren Ausländerbehörden

Die unteren Ausländerbehörden nehmen die Aufgaben 
der Ausländerbehörden nach dem Aufenthaltsrecht und 
dem Asylrecht wahr, sofern keine besonderen Zuständig-
keiten für einzelne Aufgaben bestimmt sind. 

§ 14
Örtliche Zuständigkeit der 

unteren Ausländerbehörden

(1) Ist der Aufenthalt räumlich beschränkt oder ist die 
ausländische Person dazu verpfl ichtet, den Wohnsitz an 
einem bestimmten Ort zu nehmen, ist die Ausländerbe-
hörde des Bezirks zuständig, auf den der Aufenthalt be-
schränkt wurde. In Fällen der Wohnsitzaufl age ist die 
Ausländerbehörde des Bezirks zuständig, in dem die 
ausländische Person zu wohnen hat. Örtlich zuständig ist 
ansonsten die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich 
die ausländische Person gewöhnlich aufhält oder, soweit 
kein gewöhnlicher Aufenthalt im Bundesgebiet auf 
Grund eines Auslandsaufenthalts besteht, sich aufzuhal-
ten beabsichtigt. Der gewöhnliche Aufenthalt kann auch 
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von einer Person begründet werden, die sich unerlaubt 
im Bundesgebiet aufhält. Grundsätzlich ist für die Be-
gründung des gewöhnlichen Aufenthalts die Meldead-
resse maßgeblich, es sei denn, aus der Gesamtbetrach-
tung folgt, dass die ausländische Person an einem ande-
ren Ort nicht nur vorübergehend verweilt.

(2) Die Zuständigkeit nach Absatz 1 Satz 2 und 3 wird 
durch ein Untertauchen oder durch einen Aufenthalt im 
Ausland der ausländischen Person nicht unterbrochen. 
Dies gilt so lange bis aufgrund einer neuen Verteilent-
scheidung die Zuständigkeit einer abweichenden Aus-
länderbehörde begründet wird.

(3) Soweit keine Zuständigkeit nach Absatz 1 begründet 
ist, ist jede Ausländerbehörde zur Entscheidung über die 
bei ihr gestellten Anträge zuständig, im Übrigen die 
Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich erstmals die 
Notwendigkeit für eine ausländerbehördliche Maßnahme 
ergibt. 

(4) Befi ndet sich die ausländische Person in Haft, bleibt 
die Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk sich die 
Person zuvor gewöhnlich aufgehalten hat. Ist der vorhe-
rige gewöhnliche Aufenthalt nicht bekannt, ist die Aus-
länderbehörde zuständig, in deren Bezirk sich die Justiz-
vollzugsanstalt befi ndet. Schließt sich der Haft unmittel-
bar eine Abschiebungshaft an, so bleibt die nach Satz 1 
oder 2 begründete Zuständigkeit bestehen. 

(5) Eine nach Absatz 4 einmal begründete Zuständigkeit 
bleibt erhalten, wenn die ausländische Person in den Zu-
ständigkeitsbereich einer anderen Ausländerbehörde 
verlegt wird. Dies gilt auch, wenn sie nach einer Auswei-
sung oder Abschiebung unerlaubt wieder einreist und 
die Restfreiheitsstrafe zu verbüßen hat.

(6) § 72 Absatz 1 und 3 des Aufenthaltsgesetzes bleiben 
unberührt.

(7) Für unaufschiebbare Maßnahmen und Entscheidun-
gen ist jede Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk 
sich die Notwendigkeit der Anordnung ergibt.

(8) Im Zweifelsfall kann die gemeinsame nächsthöhere 
Aufsichtsbehörde aus Gründen der Zweckmäßigkeit eine 
zuständige Behörde bestimmen. 

§ 15
Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörden

(1) Die Zentralen Ausländerbehörden sind im Rahmen 
der Rückführung Ausreisepfl ichtiger für folgende Aufga-
ben in ihrem jeweiligen Bezirk zuständig:

1.  Beschaffung von Heimreisedokumenten für alle Aus-
reisepfl ichtigen in Nordrhein-Westfalen, 

2.  Mitwirkung an nationalen und internationalen Pro-
jekten auf dem Gebiet des Rückkehrmanagements, 
insbesondere solchen, die geeignet sind, mit Mitteln 
der Europäischen Union gefördert zu werden,

3.  Mitwirkung in länderübergreifenden Gremien des 
Rückkehrmanagements, insbesondere in dem Gemein-
samen Zentrum des Bundes und der Länder für die 
Unterstützung der Rückkehr (ZUR),

4.  Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clea-
ring-Stellen zu inländischen wie ausländischen Be-
hörden, Einrichtungen, zu Auslandsvertretungen und 
Regierungsstellen sowie zu Organisationen und Pri-
vatpersonen in Angelegenheiten der Rückführung,

5.  Einrichtung von Informationsstellen und Führung von 
Datenbanken, insbesondere zur Steuerung und Koor-
dinierung der Rückkehr,

6.  ausländerrechtliche Betreuung der in den Unterbrin-
gungseinrichtungen für Ausreisepfl ichtige des Landes 
Nordrhein-Westfalen inhaftierten oder in Gewahrsam 
genommenen Ausreisepfl ichtigen; die ausländerrecht-
lichen Zuständigkeiten bleiben davon unberührt,

7.  Vorbereitung und Durchführung von zwangsweisen 
Rückführungen und Überstellungen in Verfahren nach 
der Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung 
eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staaten-
losen in einem Mitgliedsstaat gestellten Antrags auf 

internationalen Schutz zuständig ist, aus den Landes-
einrichtungen, einschließlich der Beantragung von 
Haft.

(2) Die Zentralen Ausländerbehörden unterstützen die 
übrigen Ausländerbehörden, insbesondere 

1.  bei Fällen, in denen sich Ausreisepfl ichtige in Straf-
haft befi nden, 

2.  bei der organisatorischen Durchführung von freiwilli-
gen Ausreisen, bei der Beschaffung von Heimreisedo-
kumenten für freiwillige Ausreisen, 

3.  beim Transport und der Transportkoordination für 
alle Fahrten zur Vorbereitung und Durchführung von 
freiwilligen Ausreisen und zwangsweisen Rückfüh-
rungen sowie

4.  bei Fahrten, die während der Unterbringung in einer 
Vollzugseinrichtung nach § 3 anfallen. 

(3) Die Zentralen Ausländerbehörden sind zuständig für 
alle aufenthalts-, asyl- und passrechtlichen Maßnahmen 
für ausländische Personen, solange eine Wohnverpfl ich-
tung für eine Aufnahmeeinrichtung besteht oder diese in 
Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Sie können 
die freiwilligen Ausreisen von ausländischen Personen, 
die sich in Aufnahmeeinrichtungen gemäß § 2 Absatz 1 
aufhalten, unterstützen. Die Zuständigkeit der jeweili-
gen Zentralen Ausländerbehörde besteht auch dann fort, 
wenn die Ausländerinnen und Ausländer in Einrichtun-
gen zum Vollzug von Abschiebungshaft, Ausreisegewahr-
sam, Strafhaft, Untersuchungshaft oder Ersatzfreiheits-
strafe untergebracht sind.

(4) Die Zentralen Ausländerbehörden sind örtlich für 
den Regierungsbezirk zuständig, in dem sie gelegen sind.

(5) Zur Schwerpunktbildung kann die oberste Auslän-
derbehörde einzelne Zentrale Ausländerbehörden lan-
desweit insbesondere für bestimmte Herkunftsstaaten 
oder Zielstaaten durch Verwaltungsvorschriften nach 
§  20 mit der Aufgabenwahrnehmung nach Absatz  1 
Nummer 1 bis 5 beauftragen. 

(6) Der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld wird die 
Aufgabe der Zentralen Flugabschiebung (ZFA) übertra-
gen. Diese unterstützt das Land und die unteren Auslän-
derbehörden bei der Rückführung von Ausreisepfl ichti-
gen auf dem Luftweg. Die nähere Ausgestaltung der Auf-
gabe erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach § 20. 

(7) Der Zentralen Ausländerbehörde Köln wird die Auf-
gabe der Zentralen Transportkoordination für alle Fahr-
ten zur Vorbereitung und zum Vollzug von Rückführun-
gen übertragen. Die nähere Ausgestaltung der Aufgabe 
erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach § 20.

(8) Die Zentrale Ausländerbehörde Bielefeld ist für die 
Zentrale Rückkehrkoordination (ZRK) zuständig. Mit 
der Zentralen Rückkehrkoordination wird die organisa-
torische und fachliche Unterstützung der Kommunen im 
Bereich des Rückkehrmanagements verstärkt. Die Zent-
rale Rückkehrkoordination bündelt und koordiniert die 
schon bestehenden Unterstützungsleistungen bei der 
Rückführung und steht den Kommunen als zentraler An-
sprechpartner für alle Rückkehrfragen, also auch für 
Fragen der freiwilligen Rückkehr, zur Verfügung. Die nä-
here Ausgestaltung der Aufgabe erfolgt durch Verwal-
tungsvorschriften nach § 20.

§ 16 

Finanzierung der Zentralen Ausländerbehörden

Die notwendigen Kosten für den Betrieb und die Aufga-
benwahrnehmung der Zentralen Ausländerbehörden 
werden aus dem Landeshaushalt erstattet. Dies gilt auch 
für die notwendigen Aufbaukosten bei der Einrichtung 
neuer Zentraler Ausländerbehörden. Erfasst werden 
auch rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 die notwendi-
gen Kosten, die dem Kreis Coesfeld sowie der Stadt 
Essen für den Aufbau ihrer Zentralen Ausländerbehör-
den entstanden sind. Zuständig für die Kostenerstattung 
sind die für den Standort der Zentralen Ausländerbehör-
den zuständigen Bezirksregierungen. 
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§ 17
Zuständigkeiten für Ordnungswidrigkeiten

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 98 Absatz 1, Absatz 2 
Nummer 1, 3 und 4, Absatz 3 Nummer 2, 4, 5, 6 und 7 des 
Aufenthaltsgesetzes und des § 10 Absatz 2 des Freizügig-
keitsgesetzes/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl.  I S.  1950, 
1986), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20. Juli 2017 (BGBl.  I S. 2780) geändert worden ist und 
des §  86 des Asylgesetzes werden den unteren Auslän-
derbehörden übertragen. 

Abschnitt 5
Aufsicht und sonstige Zuständigkeiten

§ 18 
Aufsichtsbehörden

(1) Das für Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten 
zuständige Ministerium ist oberste Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht über die 
Landesbehörden bestimmt sich nach dem Landesorgani-
sationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

(3) Die Aufsicht über die Zentralen Ausländerbehörden 
führt die Bezirksregierung, in deren Bezirk die jeweilige 
Zentrale Ausländerbehörde ihren Sitz hat. Die oberste 
Aufsichtsbehörde kann sich für einzelne Angelegenhei-
ten oder Bereiche die unmittelbare Aufsicht vorbehalten. 

(4) Die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Aufga-
benerfüllung, die Organisationsstruktur sowie die perso-
nelle und sächliche Ausstattung der Zentralen Auslän-
derbehörden unterliegen einem regelmäßigen Control-
ling durch die Aufsichtsbehörden. Ergänzend fi nden die 
Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes Anwendung. 

(5) Die Aufsicht über die unteren Ausländerbehörden 
führt die Bezirksregierung.

(6) Die Befugnisse der Aufsicht über die unteren Auslän-
derbehörden bestimmt sich nach den §§  8 bis 10 des 
Ordnungsbehördengesetzes.

§ 19
Dokumente mit elektronischem Speicher- 

und Verarbeitungsmedium

Zuständige Behörden im Sinne des § 78 Absatz 7 Satz 2 
des Aufenthaltsgesetzes zur Änderung der im elektroni-
schen Speicher- und Verarbeitungsmedium eines Doku-
mentes nach § 78 des Aufenthaltsgesetzes gespeicherten 
Anschrift und der auf das Dokument aufzubringenden 
Anschrift sind neben den Ausländerbehörden die örtli-
chen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Gemein-
den, soweit sich die Gemeinden durch schriftliche Verein-
barung mit dem Kreis verpfl ichten, diese Aufgabe zu er-
füllen. In der Vereinbarung sind insbesondere die Dauer 
der Aufgabenwahrnehmung und das Inkrafttreten zu re-
geln sowie Vorgaben darüber zu treffen, unter welchen 
Voraussetzungen und in welcher Form die Vereinbarung 
von einem der Beteiligten gekündigt werden kann. Eine 
Vereinbarung ist der zuständigen Bezirksregierung an-
zuzeigen und in den amtlichen Veröffentlichungsblättern 
der Beteiligten bekannt zu machen. Die Bekanntma-
chung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige bei 
der Bezirksregierung erfolgen.

Abschnitt 6
Schlussvorschriften

§ 20 
Verwaltungsvorschriften

Die oberste Ausländerbehörde wird ermächtigt, Ver-
waltungsvorschriften zu dieser Rechtsverordnung zu er-
lassen.

§ 21 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung  in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über 

 Zuständigkeiten im Ausländerwesen vom 4. April 2017 
(GV. NRW. S.  389, ber. S.  594), die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 6. Februar 2018 (GV. NRW. S.  146) ge-
ändert worden ist, außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2024 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 10. September 2019

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

– GV. NRW. 2019 S. 593

Genehmigung der 25. Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplans 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen, im Gebiet der Stadt Bochum

Vom 13. September 2019

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober hausen haben in 
ihren Sitzungen vom 27. März 2019 bis 11. April 2019 die 
25. Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans für 
die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im Ge-
biet der Stadt Bochum (Quartier Feldmark) beschlossen. 
Diese Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft Städ-
teregion Ruhr mit Schreiben vom 2. Mai 2019 – Akten-
zeichen: 61-2-1 – gemäß § 39 Absatz 2 Landesplanungs-
gesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Landespla-
nungsgesetzes NRW vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. 
S. 868), zur Genehmigung vorgelegt.

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 4. September 2019 – Aktenzei-
chen: VIII B 3 – 30.18.01.08 – 25 BO – gemäß §  39 Ab-
satz 2 Landes planungsgesetz NRW im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz  1 Landesplanungsgesetz NRW. Gemäß §  14 Satz  3 
Landesplanungs gesetz NRW wird die Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans bei dem Regional-
verband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den 
Städten Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim 
an der Ruhr und Oberhausen zur Einsicht für jedermann 
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, zu 
beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 15 Landesplanungsge-
setz NRW in Verbindung mit §  12 Absatz  5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
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planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Düsseldorf, den 13. September 2019

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2019 S. 598
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